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Vorwort

Walter Kargls Oeuvre folgt mit bemerkenswerten Schwerpunkten seiner Lebenszeitlinie. 
Seit Mitte der siebziger Jahre hat er sich mit Themen zu Jurisprudenz und Psychologie aus-
einandergesetzt: „Was ist Sozialtherapie?“, „Jurisprudenz der Geisteskrankheit“, „Krimi-
nalität und Psychoanalyse“, „Kritik des Schuldprinzips“. Bald folgte eine Ausrichtung an 
Rechtssoziologie und Rechtstheorie:  „Kommunikation kommuniziert?“, „Instrumentalität 
und Symbolik der positiven Generalprävention“, „Funktion des Strafrechts in rechtstheore-
tischer Sicht“.

In diesen interdisziplinären Zusammenhang sind seine rechtsdogmatischen Arbeiten zu 
Fragen des Allgemeinen Teils und zu ausgewählten Schwerpunkten des Besonderen Teils 
eingebettet. Auch dem Strafprozessrecht ist Walter Kargl verbunden, stets rechtstheoretisch 
und rechtsstaatlich geleitet. Seine originelle Sicht eines inter- und intradisziplinär gedeu-
teten Strafrechts, die sich zugleich durch Begriffsschärfe und an Grundrechten orientierte 
Zugriffsbegrenzung auszeichnet, ist für das ebenso umfassende wie konsequente Werk un-
seres Kollegen, Lehrers und Freundes prägend. In dieser Orientierung hat er – rechtspoli-
tisch immer höchst wach – den Nomos-Kommentar zum StGB seit dessen zweiter Auflage 
im Jahr 2005 maßgeblich mitgestaltet, wissenschaftlich kreativ und stets einer „menschen-
rechtsfreundlichen“ Perspektive verpflichtet.

Charakteristisch für das Werk Walter Kargls ist insbesondere die Integration  unterschied-
licher Ansätze. Schon seine Dissertation „Kritik des Schuldprinzips“, die sich im Untertitel 
als „rechtssoziologische Studie“ bezeichnet, verbindet mit der rechtssoziologischen Analyse 
rechtsphilosophische, sprachtheoretische und sozialphilosophische Reflexion. Seine monu-
mentale Habilitationsschrift „Handlung und Ordnung im Strafrecht“ unternimmt den groß 
angelegten Versuch einer kognitionswissenschaftlichen Neuorientierung elementarer straf-
rechtlicher Denkmuster und zentraler Zurechnungsregeln. Auch in Arbeiten, die sich the-
matisch auf begrenzte „dogmatische“ Fragestellungen beziehen, erweitert Walter Kargl die 
überlieferte Diskussion immer wieder um strafrechtstheoretische, häufig auch rechts- und 
ideengeschichtlich fundierte Analysen.

Ein so umfassendes und vieldimensionales wissenschaftliches Werk, wie er es vorgelegt 
hat und wie es im Schriftenverzeichnis zu dieser Festschrift nachgewiesen ist, lässt sich nicht 
auf wenige Grundpositionen zurückführen. Trotzdem gibt es einige Elemente, die den Ar-
beiten von Walter Kargl ein charakteristisches Gepräge verleihen. Sie lassen sich den schon 
eingangs genannten Stichworten „Rechtsstaatlichkeit“ und „Liberalität“ zuordnen. Er setzt 
sich, in seinen dogmatischen Analysen ebenso wie in seinem rechtspolitischen Programm, 
konsequent für ein strafrechtliches Regelsystem ein, das dem Ultima-ratio-Prinzip ebenso 
verpflichtet ist wie dem Grundsatz der Bestimmtheit von Straftatbeständen. Daraus ergeben 
sich für ihn ebenso klare wie differenzierte Positionen etwa zur Rechtsgutslehre, zur Diskus-
sion um das Verhältnis von Einwilligung und Einverständnis sowie zum Problem paternalis-
tischer Strafdrohungen – Themen, deren Relevanz für höchst unterschiedliche Tatbestände 
in den dogmatischen Analysen Walter Kargls sichtbar wird.

Im Streit zwischen der Rechtsgutslehre und konkurrierenden Ansätzen, die das Strafrecht 
etwa auf den Schutz systemrelevanter Regeln verpflichten wollen, bezieht Walter Kargl eine 
klare Position auf der Seite der Rechtsgutstheoretiker. Dabei wird das Rechtsgut wie im 
Modell der „personalen Rechtsgutslehre“ von der Person her verstanden. Das entspricht der 
Position eines rechtsethischen Individualismus, der für ein liberales Strafrechtsverständ-
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nis konstitutiv ist. Die strafrechtsbegrenzende Funktion dieses Ansatzes wird in mehreren 
Arbeiten deutlich, in denen Walter Kargl sich nachdrücklich gegen Versuche wendet, das 
„Vertrauen“ in bestimmte Zustände zum Rechtsgut oder zum Bestandteil eines Rechtsguts 
zu erheben. Walter Kargl sieht aber auch die Gefahr, dass das Rechtsgutsmodell, das nach 
der Konzeption seiner Urheber der Einschränkung des Strafrechts dienen sollte und soll, 
zu einer extensiven Interpretation strafrechtlicher Tatbestände herangezogen werden kann. 
Exemplifiziert wird das unter anderem am Beispiel des Tatbestands der Sachbeschädigung: 
Der dem Rechtsgutsdenken immanente Gedanke des Schutzes berechtigter Interessen führt 
in Verbindung mit einer Orientierung am individuellen Opfer, wie sie von einer persona-
len Rechtsgutslehre nahe gelegt wird, tendenziell zu einer Auslegung, die den strafrecht-
lichen Schutz des fraglichen Rechtsguts maximiert. Walter Kargl besteht deshalb auf einem 
zweistufigen Modell der Gestaltung wie der Auslegung von Straftatbeständen, in dem der 
Frage nach der legitimen Reichweite des strafrechtlichen Schutzes auch nach Bejahung 
eines schützenswerten Rechtsguts eine selbständige, u. a. an dem verfassungsrechtlichen Be-
stimmtheitsgrundsatz  (Art. 103 Abs. 2 GG) orientierte Funktion zuerkannt wird. Die perso-
nale Rechtsgutslehre allein kann, so die Bilanz von Walter Kargl, die erforderliche Begren-
zung des Strafrechts nicht leisten.

Das rechtsstaatliche Strafrecht verlangt nach der Überzeugung Walter Kargls auch, Ten-
denzen zu einer Subjektivierung des Unrechtstatbestands entgegen zu treten, die aus einer 
dominanten Berücksichtigung des Willens des individuellen Opfers resultieren würde. Er 
hat diese Gefahr am Beispiel unterschiedlicher Tatbestände aufgezeigt – anhand der Frei-
heitsberaubung wie der Sachbeschädigung und des strafrechtlichen Vermögensschutzes. In 
diesem Zusammenhang besteht er nachdrücklich auf der wichtigen Unterscheidung zwi-
schen Rechtsgut und Tatobjekt. Die Objektverletzung, die die Tatbestandsmäßigkeit begrün-
det, ist von der Verletzung des Rechtsguts, das als „ideeller Wert“, als „Interesse“ des Ge-
schützten verstanden wird, zu trennen; andernfalls drohe der Tatbestand seine Konturen zu 
verlieren. Die Notwendigkeit, beides zu unterscheiden, führt Walter Kargl auch zu der Kon-
sequenz, entgegen manchen Stimmen im Schrifttum an der Differenzierung zwischen recht-
fertigender Einwilligung und tatbestandsauschließendem Einverständnis festzuhalten. Man 
könnte sagen: Nicht nur eine am konkreten Opferwillen orientierte Extension, auch eine an 
diesem Willen orientierte Restriktion eines Straftatbestands würde die Konturen dieses Tat-
bestands in rechtsstaatlich problematischer Weise verwischen. Aus diesem Grund plädiert 
Walter Kargl auch klar gegen eine „Tatbestandslösung“ bei der dogmatischen Einordnung 
der „indirekten“ Sterbehilfe. Der genuine Ort für die Lösung sei die Ebene der Rechtswid-
rigkeit (Anwendungsbereich des § 34 StGB).

In der Sache wendet sich Walter Kargl mit Nachdruck gegen strafrechtliche Einschrän-
kungen des Rechts auf Selbstbestimmung, wie sie sich in dem Straftatbestand der Tötung 
auf Verlangen (§ 216 StGB) und der Begrenzung der rechtfertigenden Kraft der Einwilli-
gung durch das Kriterium des Verstoßes gegen die „guten Sitten“ bei der Körperverletzung 
(§ 228 StGB) manifestiert. § 216 StGB wird zwar nicht in toto verworfen (weil unter dem 
Aspekt des Übereilungsschutzes möglicherweise – paternalistisch – zu rechtfertigen), die 
Strafbarkeit aber für den praktisch wichtigen Bereich der Sterbehilfe durch die Eröffnung 
des Anwendungsbereichs des § 34 StGB auch für die aktive Sterbehilfe eingeschränkt. § 228 
StGB dagegen ist nach der detaillierten Analyse Walter Kargls unter keinem denkbaren Ge-
sichtspunkt zu rechtfertigen – weder als paternalistische Bestimmung noch gar als strafrecht-
licher Schutz moralischer Standards. Die in diesem Zusammenhang getroffene Feststellung, 
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dass selbst die Vernichtung der Möglichkeit von Autonomie (durch konsentierte irreversible 
Verletzungen) Ausdruck von Autonomie ist, kann nicht nachdrücklich genug unterstrichen 
werden.

Ein letzter Punkt, in dem das rechtsstaatliche Engagement wie auch die rechtsstaatlich 
gebotene Vorsicht des Urteils im Werk von Walter Kargl prägnant zum Ausdruck kommen, 
betrifft die ebenso aktuelle wie fragwürdige Diskussion um die Zulässigkeit einer „Rettungs-
folter“. Walter Kargl lässt keinen Zweifel daran, dass er den Einsatz der Folter als Verstoß 
gegen die unantastbare Menschenwürde strikt ablehnt, und er plädiert in diesem Zusammen-
hang für eine Erstreckung des Tatbestands der Aussageerpressung (§ 343 StGB) auf Über-
griffe, die von Amtsträgern im Rahmen einer präventiv-polizeilichen Tätigkeit verübt wer-
den. Zugleich aber lehnt er es ab, die Menschenwürde als solche strafrechtlichem Schutz zu 
unterstellen. Das Argument dafür ist ebenso subtil wie überzeugend: In einem freiheitlichen 
Strafrecht dürfe das jeweils schutzwürdige Rechtsgut immer nur relativ schutzwürdig sein. 
Gerade die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist es also, die deren Anerkennung als straf-
rechtlich zu schützendem Rechtsgut entgegensteht.

Dass Walter Kargls Produktivität sich nicht in der Strafrechtswissenschaft erschöpft, be-
legt sein im Jahr 2014 erschienenes und vielfältige kulturelle Interessen spiegelndes Werk 
„Von der Ordnung des Kalenders“. Wir wünschen ihm auch weiterhin viel Freude und zahl-
reiche Entdeckungen bei seinen Wanderungen durch das „Mosaik aus Geschichte, Philoso-
phie und Kultur“, in dem er uns „Spuren der verrinnenden Zeit“ sichtbar macht. 

Frankfurt am Main / Berlin, im Dezember 2014 

Peter-Alexis Albrecht
Stefan Kirsch
Ulfrid Neumann
Stefan Sinner 
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Walter Kargls Oeuvre folgt mit bemerkenswerten Schwerpunkten seiner Lebens-

zeitlinie. Seit Mitte der siebziger Jahre hat er sich mit Themen zu Jurisprudenz 

und Psychologie auseinandergesetzt: „Was ist Sozialtherapie?“, „Jurisprudenz der 

Geisteskrankheit“, „Kriminalität und Psychoanalyse“, „Kritik des Schuldprinzips“. 

Bald folgte eine Ausrichtung an Rechtssoziologie und Rechtstheorie: „Kommuni-

kation kommuniziert?“, „Instrumentalität und Symbolik der positiven General-

prävention“, „Funktion des Strafrechts in rechtstheoretischer Sicht“. 

In diesen interdisziplinären Zusammenhang sind seine rechtsdogmatischen 

Arbeiten zu Fragen des Allgemeinen Teils und zu ausgewählten Schwerpunkten 

des Besonderen Teils eingebettet. 

Auch dem Strafprozessrecht ist Walter Kargl verbunden, stets rechtstheo-

retisch und rechtsstaatlich geleitet. Seine originelle Sicht eines inter- und 

intra disziplinär gedeuteten Strafrechts, die sich zugleich durch Begriffsschärfe 

und an Grundrechten orientierte Zugriffsbegrenzung auszeichnet, ist für das 

ebenso umfassende wie konsequente Werk unseres Kollegen, Lehrers und 

Freundes prägend. 

Die anlässlich seines 70. Geburtstags erschienene Festschrift versammelt Beiträge 

von Schülern und Weggefährten und liegt jetzt in zweiter Auflage vor.

━
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